
Bundesfachplanungsvorhaben Höchstspannungsleitung Pulgar – Vieselbach; Dreh-
strom Nennspannung 380 kV (Vorhaben Nr. 13 gemäß Anlage zum Bundesbedarfs-
plangesetz), Abschnitt Ost – Umspannwerk Pulgar bis Geußnitz (Mast Nr. 65) - Aus-
baumaßnahme in bestehender Trasse gemäß § 11 Abs. 1 Nr. 1 Netzausbaubeschleuni-
gungsgesetz Übertragungsnetze (NABEG) 
 
Vorprüfung des Einzelfalls über die Pflicht zur Durchführung einer Strategischen Um-
weltprüfung (SUP) gemäß § 34 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) 
 
Feststellung über die SUP-Pflicht sowie Zusammenfassung und Ergebnis der Vorprü-
fung 
 
Die Bundesnetzagentur gibt hiermit bekannt, dass das oben genannte Bundesfachplanungs-
vorhaben aufgrund einer überschlägigen Prüfung im Sinne von § 35 Abs. 4 S. 1 UVPG unter 
Berücksichtigung der in der Anlage 6 zum UVPG aufgeführten Kriterien keine voraussichtlich 
erheblichen Umweltauswirkungen hat, die im weiteren Aufstellungsverfahren nach § 43 Abs. 
2 UVPG zu berücksichtigen sind. Die Durchführung einer Strategischen Umweltprüfung ist 
aufgrund des Ergebnisses der Vorprüfung nicht erforderlich. 
Diese Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar. 
 
1. Zusammenfassung und Ergebnis der Vorprüfung des Einzelfalls gemäß § 37 i.V. m. 

§ 35 Abs. 4 UVPG und Anlage 6 des UVPG 

Im Folgenden wird die Vorprüfung zusammengefasst und das Ergebnis dargestellt.  
 
1.1. Daten und Informationsgrundlage 

Der Vorprüfung liegen der Antrag des Vorhabenträgers 50Hertz Transmission GmbH auf 
Entscheidung über die Bundesfachplanung vom 13.09.2017, insbesondere Anlage 2.2 („Un-
terlage zur Prüfung des Bestehens einer Pflicht zur Durchführung einer Strategischen Um-
weltprüfung (SUP-Vorprüfung) – Abschnitt I – UW Pulgar – Mast Nr. 65“), Erkenntnisse aus 
der Antragskonferenz gem. § 7 Absatz 1 NABEG sowie eigene Ermittlungen der Bundes-
netzagentur, insbesondere zu Sachverhalten gesundheitsbezogener Auswirkungen durch 
Schall, Auswirkungen auf Belange des Denkmal- und Kulturgutschutzes und Auswirkungen 
auf Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt zugrunde.  
 

1.2. Rechtsgrundlagen 

Der Vorhabenträger hat beantragt, das Bundesfachplanungsverfahren im vereinfachten Ver-
fahren gemäß § 11 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 i.V.m. § 6 NABEG durchzuführen. Voraussetzung für 
die Durchführung des vereinfachten Verfahrens ist, dass eine Strategische Umweltprüfung 
gemäß § 37 S. 1 UVPG nicht erforderlich ist. Dazu ist im Rahmen einer Vorprüfung des Ein-
zelfalls im Sinne des § 35 Abs. 4 S. 1 UVPG, unter Berücksichtigung der Kriterien in Anlage 
6 zum UVPG, zu überprüfen, ob das Vorhaben voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkun-
gen hat. Hierbei ist zu berücksichtigen, inwieweit Umweltauswirkungen durch Vermeidungs- 
und Verminderungsmaßnahmen offensichtlich ausgeschlossen werden. Sind diese Voraus-
setzungen erfüllt und ist damit eine SUP nicht erforderlich, kann die Bundesfachplanung im 
vereinfachten Verfahren durchgeführt werden. Das Ergebnis der Vorprüfung des Einzelfalls 
ist gemäß § 34 Abs. 2 S. 1 UVPG bekannt zu geben.  
Im Folgenden wird das Bundesfachplanungsvorhaben unter Bezugnahme auf die räumliche 
Lage und die potentiellen umweltbezogenen Wirkungen beschrieben. Nach der Darstellung 
der möglichen nachteiligen Umweltauswirkungen des Vorhabens wird auf die Prognose 
durch die Bundesnetzagentur eingegangen, ob die möglichen nachteiligen Umweltauswir-
kungen erheblich sind. Abschließend wird eine Gesamteinschätzung vorgenommen. 

 



1.3. Merkmale des Bundesfachplanungsvorhabens 

Der Vorhabenträger beabsichtigt, im Abschnitt Ost des Vorhabens Nr. 13 der Anlage zum 
Bundesbedarfsplangesetz (BBPlG) (Pulgar-Vieselbach) zwischen dem Umspannwerk (UW) 
Pulgar bis zum Mast 65 nahe Geußnitz (Länge etwa 26,3 km) zur Erhöhung der Übertra-
gungsleistung die bestehende Höchstspannungsleitung in bestehender Trasse auszubauen. 
Dazu sollen auf der gesamten Abschnittslänge die vorhandenen Leiterseile ausgetauscht 
werden. Dabei können 62 der 65 bestehenden Masten unverändert weiter genutzt werden. 
Zwei Masten (Nr. 37 und 63) sollen unter Erneuerung der Mastfundamente standortgleich 
ersetzt und erhöht werden. Ein Mast (Nr. 44) soll unter Beibehaltung des bestehenden Fun-
damentes erhöht und verstärkt werden. 
 

1.3.1. Standort  

Der vom Abschnitt Ost des Bundesfachplanungsvorhabens betroffene Raum liegt zwischen 
Leipzig im Freistaat Sachsen und Zeitz in Sachsen-Anhalt und er ist von Ackerflächen und 
Bergbaufolgelandschaft geprägt. Wald ist nur sehr konzentriert im Einflussbereich der Dörfer 
und an Restlochufern der Bergbaufolgelandschaft vorhanden. Im Vorhabenbereich liegen als 
Oberflächengewässer die Schnauder, ein Zufluss der Weißen Elster, der Mühlgraben, der 
Schlungener Bach, der Gründgraben, die Rietzschke, die Schwennigke sowie ein weiterer 
Graben.  
Das Vorhaben verläuft vom UW Pulgar hauptsächlich über Ackerflächen. Ausnahmen bilden 
Maststandorte auf Wiesen bzw. Weiden (z.B. Masten Nr. 17/18 oder Masten Nr. 22/23) so-
wie in einem Waldstreifen (Masten Nr. 16 und 20). Der Tagebau Vereinigtes Schleenhain mit 
dem rekultivierten Abbaufeld Peres wird am westlichen Rand tangiert. Im nördlichen Bereich 
verläuft die Bestandsleitung weitgehend parallel zur Bundesstraße 2 vorbei an den Ortschaf-
ten Rüssen-Kleinstorkwitz, Kobschütz, Audigast, Schnauder-Trebnitz, Groitzsch-
Wischstauden sowie Groitzsch-Brösen. Nach weitgehend ortsfernem Verlauf im Bereich der 
Masten Nr. 25 bis 40 passiert die Bestandsleitung des Vorhabens die Gemeinde Elsteraue 
mit den Ortsteilen Kimmitzschen, Rehmsdorf, Kadischen, Gleina bis zum Mast Nr. 65 west-
lich von Geußnitz. Im Bereich Gleina liegt die Bestandsleitung im Nahbereich einer Kleingar-
tenanlage und nähert sich zudem westlich der Ortschaft Groitzsch-Brösen einem landwirt-
schaftlichen Wirtschaftsgebäude. 
 

1.3.2. Wirkfaktoren 

Die Wirkungen des Vorhabens, die sich potenziell nachteilig auf die Umwelt auswirken kön-
nen (Wirkfaktoren), lassen sich wie folgt unterteilen: 
Baubedingte Wirkfaktoren – Wirkungen, die baubedingt und nur während der Bauphase auf-
treten; anlagebedingte Wirkfaktoren – Wirkungen, die durch das Bestehen der baulichen 
Anlage und somit dauerhaft auftreten sowie betriebsbedingte Wirkfaktoren – Wirkungen, die 
durch das Betreiben der Anlage andauernd verursacht werden.  
Das Bundesfachplanungsvorhaben im gegenständlichen Abschnitt Ost sieht eine Umbesei-
lung sowie an drei Maststandorten einen Mastaustausch bzw. eine Mastverstärkung vor. Für 
die überwiegenden Bereiche des Vorhabens, in denen eine Umbeseilung vorgenommen 
wird, sind insbesondere baubedingte Wirkungen zu besorgen. Für die Maststandorte, an 
denen die Masten verstärkt bzw. ausgetauscht werden sollen, sind darüber hinaus auch an-
lagebedingte Wirkungen durch Flächenneuinanspruchnahme sowie durch die Rauminan-
spruchnahme der Masten und Leitungen relevant. Betriebsbedingte Wirkungen sind insbe-
sondere durch elektrische und magnetische Felder sowie durch Schallemissionen zu erwar-
ten. 
 

1.3.3. Potentielle Auswirkungen einer Umbeseilung 

Im Rahmen einer Umbeseilung können sich Umweltauswirkungen baubedingt durch Baustel-
leneinrichtungsflächen und Zufahrten ergeben. Diese können sich nachteilig hinsichtlich der 



Veränderung von Biotopen und Habitaten, des Bodengefüges und der Bodenstruktur, Ober-
flächengewässern, des Hochwasserabflusses und Hochwasserrückhalteräumen, der Zer-
schneidung zusammenhängender Landschaftsteile sowie der Beeinträchtigung und des Ver-
lustes von Bodendenkmalen und archäologischen Fundstellen auswirken. 
Wirkungen einer Umbeseilung, die betriebsbedingt auftreten, sind elektrische und magneti-
sche Felder sowie bau- und betriebsbedingte Schallemissionen. Diese können sich nachtei-
lig auf die menschliche Gesundheit auswirken. Weiterhin kann eine Umbeseilung auch Maß-
nahmen im Schutzstreifen wie Wuchshöhenbeschränkungen betriebsbedingt nach sich zie-
hen, die Biotope und Habitate nachteilig verändern können.  
 

1.3.4. Potentielle Auswirkungen einer Mastverstärkung bzw. Mastaustausch 

An den drei Standorten, an denen ein Mastaustausch bzw. eine Mastertüchtigung vorgese-
hen ist, sind über die oben unter Ziffer 2.3.2.1 genannten Umweltauswirkungen hinaus fol-
gende Wirkungen möglich: 
Durch den Raumanspruch der Masten und Leitungen sowie der Nebenanlagen können sich 
anlagebedingte Wirkungen ergeben. Hierdurch können siedlungsnahe Bereiche visuell be-
einträchtigt und die siedlungsnahe Erholung einschränkt werden. Zudem kann der Rauman-
spruch die Gefahr der Kollision von Vögeln mit den Masten verändern sowie das Land-
schaftsbild nachteilig beeinflussen. Die anlagebedingte Flächeninanspruchnahme kann sich 
aufgrund des Verlustes von Biotopen und Habitaten, des Verlustes von Böden durch Versie-
gelung und Veränderung des Bodengefüges, der Veränderung des Hochwasserabflusses 
sowie der Beeinträchtigung und des Verlustes von Bodendenkmalen und archäologischen 
Fundstellen möglicherweise nachteilig auswirken. Die Wirkungen durch Maßnahmen zur 
Bauwerksgründung sowie die Errichtung von temporären Baustellenflächen können sich auf 
die Veränderung von Lebensbedingungen in Gewässern, die Veränderung von Standortbe-
dingungen grundwassernaher Standorte, durch Grundwasserabsenkung und den dadurch 
veränderten Wasserhaushalt der Böden, durch Einleitungen in Grund- und Oberflächenge-
wässer, die Veränderung von Deckschichten und des Grundwasserleiters und der Grund-
wasserfließverhältnisse sowie durch eine temporäre Störung des Landschaftsbildes nachtei-
lig auswirken.  
 

1.4. Beschreibung der nachteiligen Umweltauswirkungen des Bundesfachpla-
nungsvorhabens  

Mögliche nachteilige Auswirkungen wurden in den Schutzgütern und den Schutzgebieten auf 
Grundlage angemessener Untersuchungsräume geprüft. Die Auswirkungen des Bundes-
fachplanungsvorhabens sind überwiegend auf die nähere Umgebung der Bestandstrasse 
beschränkt. Insbesondere den Auswirkungen auf die Landschaft aufgrund geplanter Master-
höhungen kann eine größere räumliche Ausdehnung zukommen – der Untersuchungsraum 
für visuelle Effekte ist mit 2.000 m beidseits der Leitungsachse angesetzt worden. Weitere 
zugrunde gelegte Untersuchungsräume für die räumlichen Ausdehnungen sind für die meis-
ten Schutzgüter bis 300 m beidseits der Leitungsachse, für nationale Schutzgebiete bis 
500 m, bei Natura 2000-Gebieten 1.000 m sowie 100 m bei unbeweglichen flächenbezoge-
nen Schutzgütern wie z.B. Boden, Wasser, Kultur- und Sachgüter bzw. punktuell an Ab-
spannmasten 200 m.  
Für die im Folgenden nicht im Einzelnen aufgeführten bau-, anlage- und betriebsbedingten 
nachteiligen Umweltauswirkungen hat der Vorhabenträger nachvollziehbar dargelegt, dass 
diese durch das Vorhaben nicht ausgelöst werden können. Wechselwirkungen sind nicht 
ersichtlich. 
 

1.4.1. Mensch und menschliche Gesundheit 

Auswirkungen des Vorhabens, die sich nachteilig auf das Schutzgut Mensch auswirken kön-
nen, sind zum einen betriebsbedingte Immissionen von elektromagnetischen Feldern an Or-
ten, die zum nicht nur vorübergehenden Aufenthalt von Menschen bestimmt sind. Dies be-



trifft insbesondere die am nächsten zur Bestandsleitung liegenden Orte in Rüssen-
Kleinstorkwitz (Autowerkstatt in 150 m Entfernung), Ortsteil Brösen in Groitzsch (landwirt-
schaftliches Wirtschaftsgebäude in 75 m Entfernung) sowie den Ortsteil Gleina in Elsteraue 
(Stallanlagen in 150 m sowie Kleingartenanlage in 55 m Entfernung). Für alle Orte sind die 
Grenzwerte der 26. BImSchV sicher eingehalten und deutlich unterschritten. Zu erwarten 
sind zum anderen betriebsbedingte Schallemissionen auf vorgenannte Orte, die als maßgeb-
liche Immissionsorte im Sinne der TA Lärm zu betrachten sind. Immissionsrichtwerte der TA 
Lärm werden an allen Orten sicher eingehalten und deutlich unterschritten. Anlagebedingt 
sind visuelle Beeinträchtigungen des siedlungsnahen Wohnumfeldes möglich.  
 

1.4.2. Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

Mit nachteiligen Umweltauswirkungen in Bezug auf das Schutzgut Tiere, Pflanzen und biolo-
gische Vielfalt durch das Vorhaben ist bau- und anlagebedingt zu rechnen. 
Eine bauzeitliche Inanspruchnahme durch Trommel- und Windenplätze kann sich auf die 
Fauna der betroffenen Lebensräume nachteilig auswirken. In den intensiv genutzten Acker-
landschaften betrifft dies insbesondere Brutvögel, so dass Bauzeitenregelungen vorgesehen 
werden. In den Bereichen der Gehölz- und Sukzessionsflächen können neben Brutvögeln 
auch Amphibien und Reptilien betroffen sein, so dass hier möglicherweise Vermeidungs- und 
Verminderungsmaßnahmen vorzusehen sind. Letzteres gilt ebenso im Bereich der Niede-
rung des Landschaftsschutzgebiets (LSG) „Schnauderaue“.  
Durch die Umbeseilung besteht die anlagebedingte Wirkung der Masten und der Leiterseile 
fort, die eine Kollisionsgefährdung von bestimmten Vogelarten bedingt, wobei überwiegend 
Arten mit mittlerer bis sehr geringer vorhabenspezifischer Kollisionsgefährdung vorkommen. 
Nachteilige Auswirkungen auf Brutvögel sind durch die Mastumbauten zu besorgen, sofern 
Brutplätze am oder auf den Masten vorkommen. Hier sind Vorkartierungen vorgesehen. 
Nachteilige anlagebedingte Auswirkungen auf die Lebensräume sind zudem durch die dau-
erhafte Flächeninanspruchnahme möglich, die an den drei betreffenden Maststandorten vo-
raussichtlich 80 – 100 m² beträgt. Eingriffe in Gehölze, die über die bestehende Wuchshö-
henbeschränkung hinausgeht, sind nicht vorgesehen. 
 

1.4.3. Fläche, Boden, Wasser, Klima und Luft sowie Landschaft 

Das Vorhaben kann sich nachteilig auf den Flächenverbrauch auswirken, indem in geringem 
Maße Fläche neuversiegelt wird.  
Im Vorhabenraum kann es aufgrund der Bodenneuversiegelung sowie der bauzeitlichen In-
anspruchnahme zu nachteiligen Auswirkungen auf den Boden kommen. 
Insbesondere im Bereich der Schnauderaue (Masten Nr. 21, 22 und 23) sind besonders 
sensible Böden gegeben, so dass es durch die Arbeiten zur Umbeseilung zu nachteiligen 
Auswirkungen wie Verdichtung kommen kann. Der Vorhabenträger hat nachvollziehbar dar-
gelegt, dass für die erforderlichen Zufahrten sowie die Windenplätze möglichst auf befestigte 
Plätze, Ackerflächen oder Wirtschaftsgrünland ausgewichen werden soll. Im Bereich der 
Schnauderaue hat er auch dargelegt, dass dies möglich ist bzw. eine Anlage außerhalb ver-
dichtungsempfindlicher Böden möglich ist.  
An den drei Maststandorten, an denen die Masten ausgetauscht bzw. ertüchtigt werden sol-
len, sind keine sensiblen Böden vorhanden. Hier kommt es an zwei Mastfundamenten (Mas-
ten Nr. 37 und 63) anlagebedingt zu einer geringfügigen Neuversiegelung von max. 100 m² 
pro Fundament. An einem Maststandort (Mast 44) kann im ungünstigsten Fall zusätzlich ein 
Provisorium notwendig werden, für das baubedingt nachteilige Wirkungen auf den Boden zu 
erwarten sind. 
An allen Maststandorten, an denen Bauarbeiten zur Umbeseilung und zum Ersatzneubau 
der Masten geplant sind, kann es zu stofflichen Einträgen durch Baumaschinen in den Bo-
den kommen, wogegen vorbeugende Maßnahmen vom Vorhabenträger vorgesehen sind. 
Nachteilige Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser sind baubedingt durch Stoffeinträge 
von Baumaschinen in Oberflächengewässer, das Grundwasser sowie betriebsbedingt eine 
Beeinträchtigung des Hochwasserabflusses möglich. Insbesondere im Bereich des zu er-



neuernden Mastes Nr. 37 ist eine Beeinträchtigung des Gründgrabens möglich, wogegen 
vorbeugende Maßnahmen vom Vorhabenträger vorgesehen sind. Weiterhin sind Baufahr-
zeuge innerhalb von Überschwemmungsgebieten werktäglich zu entfernen. 
Auf das Schutzgut Klima/Luft sind nachteilige Auswirkungen nur in geringem Umfang baube-
dingt gegeben, da durch die Bautätigkeiten Staub und Abgase entstehen.  
Indem die drei Masten (Nr. 37, 44 und 63) erneuert bzw. verstärkt und dadurch erhöht wer-
den, können anlagebedingt nachteilige Wirkungen auf das Landschaftsbild entstehen und 
somit das Schutzgut Landschaft beeinträchtigen. Die Masterhöhungen sind insgesamt nur 
geringfügig und auf vereinzelte Maststandorte begrenzt, so dass geringfügige nachteilige 
Auswirkungen vorliegen.  
 

1.4.4. Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter 

Auf das kulturelle Erbe sind nachteilige Auswirkungen nur baubedingt durch Bautätigkeiten 
der geplanten Umbeseilung zu erwarten, da sich etliche Masten (Nr. 12, 13, 27, 35, 36, 45, 
48, 51, 54 und 65) unmittelbar auf kartierten Bodendenkmalen oder einer bekannten archäo-
logisch bedeutsamen Fundstelle befinden. Die betreffenden Standorte liegen alle auf intensiv 
genutzten Ackerböden. Der Vorhabenträger hat dargelegt, dass wirksame Maßnahmen zur 
Bodenschonung ergriffen werden. 
 

1.5. Einschätzung, ob voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen vorliegen 
können 

Im Folgenden wird eine Einschätzung darüber getroffen, ob erhebliche Auswirkungen durch 
das Bundesfachplanungsvorhaben vorliegen. Dazu ist eine überschlägige Einschätzung für 
jede Umweltauswirkung zu treffen, ob sie erheblich sein kann. Dies erfolgt nachstehend 
schutzgutbezogen sowie unter Berücksichtigung der Gebiete gemäß Nr. 2.6 Anlage 6 UVPG 
sowie abschließend für alle Auswirkungen insgesamt.  
Für die im Folgenden nicht im Einzelnen aufgeführten bau-, anlage- und betriebsbedingten 
nachteiligen Umweltauswirkungen konnte das Vorliegen erheblicher nachteiliger Umwelt-
auswirkungen von Vornherein ausgeschlossen werden. Erhebliche nachteilige Wechselwir-
kungen sind ausgeschlossen. 
 

1.5.1. Mensch und menschliche Gesundheit 

Erhebliche Auswirkungen des Vorhabens auf das Schutzgut Mensch, einschließlich der 
menschlichen Gesundheit liegen nicht vor. Zwar sind zum einen betriebsbedingte Immissio-
nen durch elektromagnetische Felder gegeben. Die Grenzwerte der 26. BImSchV von 5 
kV/m bzw. 100uT werden aber an allen Orten, die zum nicht nur vorübergehenden Aufenthalt 
von Menschen bestimmt sind, sicher eingehalten und deutlich unterschritten. Bereits am mit 
55 m Abstand am nächsten zur Bestandsleitung liegenden maßgeblichen Immissionsort, der 
Kleingartenanlage im Ortsteil Gleina (Mast Nr. 57/58), werden die Grenzwerte für die elektri-
sche Feldstärke und die magnetische Flussdichte lediglich zu ca. 10% ausgeschöpft und 
damit deutlich unterschritten. Andere maßgebliche Immissionsorte liegen weiter von der Be-
standsleitung entfernt, so dass auch dort die Immissionsbelastung durch elektromagnetische 
Felder keine erheblichen Umweltauswirkungen auslösen kann. 
In Bezug auf Schallimmissionen werden die Immissionsrichtwerte der TA Lärm an den maß-
geblichen Immissionsorten sicher eingehalten und deutlich unterschritten, so dass keine er-
heblichen Umweltauswirkungen vorliegen. An den maßgeblichen Immissionsorten in Groitz-
sch, Ortsteil Brösen, die 120 m von der Mitte der Bestandstrasse entfernt liegen, werden die 
dort geltenden Immissionsrichtwerte für Dorf- und Mischgebiete sicher eingehalten, was be-
reits ab 29 m Entfernung zur Trassenmitte der Fall ist. Die Richtwerte werden auch deutlich 
(um ca. 10 db(A)) unterschritten, so dass keine erheblichen Umweltauswirkungen durch 
Schallimmissionen gegeben sind. 
Die mit 55 m noch näher zur Bestandsleitung gelegene Kleingartenanlage im Ortsteil Gleina 
liegt nicht mehr im Einwirkungsbereich der Bestandsleitung nach Nr. 2.2 TA Lärm, da hier 



der maßgebliche Immissionsrichtwert von 60 dB(A) voraussichtlich um ca. 20 db(A) unter-
schritten wird.  
Eine erhebliche Beeinträchtigung des siedlungsnahen Wohnumfeldes liegt voraussichtlich 
nicht vor, da die geplante Erhöhung der Masten unter Berücksichtigung des durch Infrastruk-
tur vorgeprägten Raumes als visuell kaum wahrnehmbar und daher geringfügig ist und der 
Erholungswert hier nicht maßgeblich beeinträchtigt wird. 
 

1.5.2. Schutzgut Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt 

Es liegen keine voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen auf Tiere, Pflanzen und die 
biologische Vielfalt vor. 
Die Auswirkungen aufgrund der geplanten Umbeseilung sind auf die temporäre bauzeitliche 
Inanspruchnahme durch Trommel- und Windenplätze beschränkt und können durch Maß-
nahmen zur Vermeidung und Verminderung auf ein unerhebliches Maß beschränkt werden. 
Insbesondere durch die vorgesehenen Bauzeitenregelungen sind erhebliche Auswirkungen 
auf die Lebensräume von Brutvögeln ausgeschlossen. Für den Fall etwaiger Mastbruten sind 
Vorkartierungen geplant, so dass im Zusammenhang mit den daraus abzuleitenden Maß-
nahmen hier erhebliche Beeinträchtigungen ausgeschlossen werden können. Auch für die 
Bereiche der Gehölz- und Sukzessionsflächen sind erhebliche Auswirkungen auf dort mög-
licherweise vorkommende Arten, insbesondere Amphibien- und Reptilien ausgeschlossen, 
da hinreichende Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen vorgesehen sind und nicht 
in die Lebensräume dieser Arten eingegriffen wird.  
Da die potentiell nachteiligen Auswirkungen der Umbeseilung durch die anlagebedingte Wir-
kung der Masten und der Leiterseile fortbestehen, ist eine Kollisionsgefährdung bestimmter 
Vogelarten gegeben. Im Vorhabenraum kommen überwiegend Arten mit mittlerer bis sehr 
geringer vorhabentypspezifischer Kollisionsgefährdung vor. Eine Erhöhung der Gefährdung 
ist durch die Umbeseilung hier nicht zu erwarten, da die Ausbaumaßnahme keine Änderung 
der Konfliktsituation mit sich bringt. Erhebliche Auswirkungen auf die Avifauna liegen somit 
nicht vor. Dies gilt auch für die drei Maststandorte, an denen es zu einer Erhöhung kommt. 
Durch die relativ geringe Höhenveränderung sind erhebliche Auswirkungen durch den 
Mastumbau dort ausgeschlossen. 
Durch die dauerhafte Flächeninanspruchnahme an den drei betreffenden Maststandorten 
von voraussichtlich 80-100 m² sind keine erheblichen Auswirkungen auf die Lebensräume 
von Tieren und Pflanzen zu erwarten, da die Neuinanspruchnahme im Vergleich zu einer 
Mastneuerrichtung nur geringfügig ist. Erhebliche Eingriffe in Gehölze, die über die beste-
hende Wuchshöhenbeschränkung hinausgehen, sind nicht vorgesehen, da nur kleinräumige 
Schutzstreifenanpassungen geplant sind. 
Dem Vorhaben stehen nach derzeitigem Planungsstand keine artenschutzrechtlichen Verbo-
te gemäß § 44 BNatSchG entgegen. Durch die vorgesehenen Kartierungen und Schutzmaß-
nahmen wie Bauzeitenregelungen können voraussichtlich erhebliche Auswirkungen auf mög-
licherweise betroffene Arten vermieden werden.  
 

1.5.2.1. Natura 2000-Gebiete  

Eine erhebliche Beeinträchtigung von Natura 2000-Gebieten nach § 7 Abs. 1 Nr. 8 
BNatschG ist nach derzeitiger Sachlage mit Sicherheit ausgeschlossen. 
Durch das Vorhaben werden keine Natura 2000-Gebiete nach § 7 Abs. 1 Nr. 8 BNatschG 
unmittelbar betroffen. Zwar befindet sich jeweils ein Vogelschutzgebiet (VSG) „Elsteraue bei 
Groitzsch“ (EU-Nr.: 4739-451) und ein Flora-Fauna-Habitat-Gebiet (FFH-Gebiet) „Elsteraue 
südlich Zwenkau“ (EU-Nr.: DE 4739-302) im Untersuchungsraum des Vorhabens von 
1.000 m. Gemäß der von der Vorhabenträgerin nachvollziehbar dargelegten Risikoeinschät-
zung (Anlage 2.2, S. 73 ff.) sind erhebliche Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele der Ge-
biete aber ausgeschlossen, da keine bau-, anlage- oder betriebsbedingte Lebensraumver-
änderungen in den Schutzgebieten zu erwarten sind und es voraussichtlich nicht zu relevan-
ten zusätzlichen Stör- bzw. Scheuchwirkungen in die Schutzgebiete kommen wird. Zudem ist 
keine Vergrößerung der Kollisionsgefahr von Vogelarten, die maßgeblichen Bestandteile des 



Vogelschutzgebietes bzw. des FFH-Gebietes (im Sinne kennzeichnender Arten der Lebens-
räume) sind, erkennbar. Eine Verträglichkeitsprüfung gemäß § 36 BNatSchG ist im Ergebnis 
daher nicht erforderlich.  
 

1.5.2.2. Landschaftsschutzgebiete gemäß § 26 BNatSchG 

Betroffen sind im Untersuchungsraum des Vorhabens das Landschaftsschutzgebiet (LSG) 
„Elsteraue“ (VO des Landratsamtes Leipziger Land vom 17.12.1997) sowie das LSG 
„Schnauderaue“ (VO des Landratsamtes Leipziger Land vom 18.12.1996). 
Eine Beeinträchtigung des Schutzzwecks des LSG „Elsteraue“ ist bereits aufgrund der räum-
lichen Entfernung der Bestandstrasse ausgeschlossen. 
Eine erhebliche Beeinträchtigung des bereits von der Bestandsleitung gequerten LSG 
„Schnauderaue“ liegt nicht vor, da sich die Umbeseilung der bereits bestehenden Masten 
hier nur geringfügig auf den gemäß der Schutzgebietsverordnung statuierten Schutzzweck, 
insbesondere die hiervon umfassten naturnahen Lebensräume und Tier- und Pflanzenarten, 
auswirkt und Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen getroffen werden.  
 

1.5.2.3. Naturparke gemäß § 27 BNatSchG 

Der vom Vorhaben im Weiteren betroffene Naturpark (NP) „Saale-Unstrut-Triasland“ (Natur-
park-VO aus dem Jahre 2000, GVBl. LSA Nr. 6/2000) ist in geringem Maße betroffen. Eine 
erhebliche Beeinträchtigung der Schutzzwecke des Naturparks durch die geplante Umbesei-
lung ist nicht zu erwarten, da es nur zu unwesentlichen baubedingten Beeinträchtigungen 
kommen kann. 
 

1.5.2.4. Geschützte Landschaftsbestandteile, einschl. Alleen, nach § 29 
BNatSchG 

Als geschützte Landschaftsbestandteile (GLB) sind im Vorhabengebiet die landesrechtlich 
geschützten Alleen oder einseitigen Baumreihen betroffen. Eine Beeinträchtigung ist auf die 
Alleen und Baumreihen ist ausgeschlossen, da in diese nicht eingegriffen wird. 

1.5.2.5. Gesetzlich geschützte Biotope nach § 30 BNatSchG 

Es liegen gesetzlich geschützte Biotope nach § 30 BNatSchG im Vorhabengebiet, deren 
Flächeninanspruchnahme für die Baustellen und Zuwegungen nicht erforderlich ist. Erhebli-
che Beeinträchtigungen der geschützten Biotope sind nicht zu erwarten, da die bauzeitlichen 
Störungen je Baustelle auf wenige Wochen befristet sind. Darüber hinaus sind keine zusätz-
lichen Eingriffe in Gehölze erforderlich, die über die derzeit in den Schutzstreifen zulässigen 
Maßnahmen hinausgehen. Es ist daher keine erhebliche Beeinträchtigung von gesetzlich 
geschützten Biotopen zu erwarten. 
 

1.5.2.6. Nicht betroffene Gebiete nach Nr. 2.6 Anlage 6 UVPG  

Auswirkungen auf folgende Gebiete nach Anlage 6 UVPG sind bereits mangels räumlicher 
Betroffenheit ausgeschlossen: Naturschutzgebiete nach § 23 BNatSchG, Nationalparke und 
Nationale Monumente nach § 24 BNatSchG, Biosphärenreservate gemäß § 25 BNatSchG 
sowie Naturdenkmäler nach § 28 BNatSchG. 
 

1.5.3. Fläche, Boden, Wasser, Klima und Luft sowie Landschaft 

Das Vorhaben hat keine voraussichtlich erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut Flä-
che, da durch vorgesehene Masterneuerungen im Vergleich zu einer Mastneuerrichtung nur 
geringfügig Fläche neuversiegelt wird und diese sich daher nicht erheblich auf den Flächen-
verbrauch auswirken.  
Aufgrund der kleinräumigen Bodenneuversiegelung sowie der bauzeitlichen Inanspruchnah-
me kann es zwar zu nachteiligen Auswirkungen auf den Boden kommen, die insgesamt aber 



nicht erheblich sind. Zwar sind vor allem im Bereich der Schnauderaue (Masten Nr. 21, 22 
und 23) besonders verdichtungsempfindliche Böden anzutreffen. Wie nachvollziehbar durch 
die Vorhabenträgerin dargelegt wurde, ist hier in der weiteren Planung ein Ausweichen auf 
weniger empfindliche Böden oder Flächen möglich, so dass voraussichtlich erhebliche Aus-
wirkungen auf den Boden durch die Umbeseilungsarbeiten ausgeschlossen werden können.  
An den drei Maststandorten, die für einen Austausch bzw. eine Ertüchtigung von Masten 
vorgesehen sind, kommen keine seltenen Böden vor. Zwar ist hier an zwei Mastfundamen-
ten (Masten Nr. 37 und 63) eine gegenüber einer Mastneuerrichtung geringfügige Neuver-
siegelung von max. 80 - 100 m² pro Fundament geplant. Diese sind insgesamt aber noch als 
geringfügig und somit nicht erheblich einzustufen. Erhebliche Auswirkungen durch das tem-
porär zu errichtende Provisorium an einem Maststandort (Mast 44) sind voraussichtlich nicht 
erheblich. Erhebliche Auswirkungen auf den Boden, Oberflächengewässer und das Grund-
wasser aufgrund von stofflichen Einträgen aus Baumaschinen, insbesondere im Bereich der 
empfindlichen Schnauderaue und des Gründgrabens bei Mast Nr. 37 während der Bauphase 
sind ausgeschlossen, da vom Vorhabenträger entsprechende Maßnahmen vorgesehen sind, 
um diese zu vermeiden.  
Es sind keine voraussichtlich erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut Klima/Luft zu 
erwarten, da mögliche nachteilige Auswirkungen lediglich temporär und baubedingt durch 
Staub und Abgase entstehen können.  
Erhebliche Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft durch das Vorhaben liegen voraus-
sichtlich nicht vor. Zwar sind insbesondere die Erneuerung und die damit verbundene Erhö-
hung von drei Masten (Nr. 37, 44 und 63) potenziell geeignet, sich nachteilig auf das Land-
schaftsbild auszuwirken. Wie nachvollziehbar dargelegt, kommt es in dem agrarisch vorge-
prägten, nicht geschützten Landschaftsraum weder zu einem Verlust von Landschafts-
bildelementen noch zu einer Abnahme der Erlebniswirksamkeit. Da die Erhöhungen der 
Masten nicht hintereinander liegen, sondern auf der Bestandsleitung verteilt sind, ist die vi-
suelle Wahrnehmbarkeit durch den Menschen als sehr geringfügig einzustufen. Durch die 
Vorbelastung des Raumes durch andere Infrastruktur ist keine erhebliche zusätzliche Zer-
schneidung gegeben. Die Ausbaumaßnahme hat voraussichtlich keine erheblichen Auswir-
kungen auf die Erholungseignung des Gebietes sowie die Eigenart, Vielfalt und Schönheit 
der Landschaft. 
 

1.5.3.1. Landschaftsschutzgebiete gemäß § 26 BNatSchG 

Als betroffenes Gebiet nach Nr. 2.6 Anlage 6 i.V.m. Nr. 2.3.4 Anlage 3 UVPG ist das LSG 
„Schnauderaue“ zwar von der geplanten Umbeseilung betroffen, die Auswirkungen sind auf-
grund der geringen Wirkintensität verbunden mit dem vorbelasteten Raum sowie mit Sicht 
auf die Schutzzwecke des LSG als nicht erheblich einzustufen. 
 

1.5.3.2. Überschwemmungsgebiete nach § 76 WHG 

Als Überschwemmungsgebiet nach § 76 WHG ist die von der Bestandsleitung gequerte 
Schnauderaue im Vorhabengebiet betroffen, das nicht erheblich in seinem Schutzzweck be-
einträchtigt wird. Erhebliche baubedingte Umweltauswirkungen können durch vorbeugende 
Maßnahmen vermieden werden. 
 

1.5.3.3. Nicht betroffene Gebiete nach Nr. 2.6 Anlage 6 UVPG  

Es ist keine weitere Betroffenheit von Gebieten nach Nr. 2.6 Anlage 6 UVPG gegeben, da 
keine Wasserschutzgebiete nach § 51 WHG, Heilquellenschutzgebiete nach § 53 Abs. 4 
WHG sowie Risikogebiete nach § 73 Abs. 1 WHG betroffen sind. 
 

1.5.4. Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter 

Nach derzeitigem Sachstand sind erhebliche Auswirkungen auf das kulturelle Erbe und 
sonstige Sachgüter nicht zu erwarten. Zwar ist nicht ausgeschlossen, dass für die Umbesei-



lung baubedingt auch Bereiche von kartierten Bodendenkmalen oder bekannten archäolo-
gisch bedeutsamen Fundstellen, insbesondere an den Masten Nr. 12, 13, 27, 35, 36, 45, 48, 
51, 54 und 65, betroffen werden. Wie vom Vorhabenträger nachvollziehbar dargelegt, sind 
Maßnahmen zur Schonung des Bodens und der Bodendenkmale vorgesehen. Damit sind 
voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen ausgeschlossen. 
 
2. Abschließende Gesamteinschätzung  

Das Bundesfachplanungsvorhaben hat baubedingte, anlagebedingte und betriebsbedingte 
Umweltauswirkungen, die teilweise nachteilig wirken, sowohl einzeln als auch insgesamt 
betrachtet aber nicht erheblich sind. 
 
Im Ergebnis sind erhebliche Auswirkungen auf den Menschen, einschließlich der menschli-
chen Gesundheit ausgeschlossen, da Grenzwerte und Immissionsrichtwerte an maßgebli-
chen Immissionsorten sicher eingehalten und deutlich unterschritten werden. Durch Mast-
austausch und Erneuerung kommt es zu einer Flächenneuinanspruchnahme, die im Ergeb-
nis aber als geringfügig einzustufen ist. Nachteilige Auswirkungen auf den Boden sind über-
wiegend baubedingt, durch die Baustellenflächen, zum Teil anlagebedingt, durch die Mast-
standorte, zu erwarten, können aber durch geeignete Maßnahmen zur Vermeidung und 
Verminderung wie die Meidung sensibler Flächen, als nicht erheblich eingestuft werden. 
Nicht zu vermeidende Auswirkungen auf das Landschaftsbild sind durch die Masterhöhun-
gen zu erwarten. Diese sind zum einen nur punktuell und führen zum anderen durch ihre 
kaum wahrnehmbare Änderung nicht zu einer erheblichen Beeinträchtigung für das Schutz-
gut Landschaft. Insbesondere liegt kein geschützter unzerschnittener Landschaftsraum vor. 
Zudem ist dieser durch die Bestandsleitung und andere Infrastrukturen vorbelastet. Negative 
Auswirkungen auf die Vielfalt, die Eigenart und Schönheit sowie den Erholungswert von Na-
tur und Landschaft sind daher nicht zu erwarten. Erhebliche Beeinträchtigungen auf Boden-
denkmale im Bereich von Maststandorten werden durch geeignete Maßnahmen offensicht-
lich ausgeschlossen. Lebensräume für Tiere und Pflanzen werden durch die Ausbaumaß-
nahme in bestehender Trasse nicht erheblich beeinträchtigt. Insbesondere von Baumaß-
nahmen möglicherweise betroffene Tierarten werden durch geplante Vermeidungs- und 
Verminderungsmaßnahmen wie Vorkartierungen und Schutzmaßnahmen nicht erheblich 
beeinträchtigt. 
 
Im Ergebnis ist daher festzustellen, dass das Bundesfachplanungsvorhaben voraussichtlich 
keine erheblichen Umweltauswirkungen hat und eine Strategische Umweltprüfung gemäß § 
33 UVPG somit nicht erforderlich ist. 
 


